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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Samstag, den 20 Dee. 1800. Drittes Quartal. Den 29 Frimäre IX.

Vollziehungsrath.
Beschluß vom 4. Dee.

Dcr Vollziehungsrath der einen und untheilbaren
helvttischen Republik — Auf den Bericht seines Mi-
nistcrs der Künste und Wissenschaften, daß viele Ge-
meinden, in denen bisher keine Schulen waren, un-
geacht der sowohl von der Regierung als von Seite
dcr Erziehungsräthe an sie ergangencn Aufforderungen
dcunoch bisher auf kcincrlcy Weise für den Unterricht
ihrer Kinder gesorgt haben;

In Erwägung, daß in Erwartung eines Gesetzes
über das ErzichungSwcien, unterdessen dafür gesorgt
werden muß, daß die Kinder den allernolhwendigste»
Unterricht erhallen;

beschließt:
1. Die Municipalität einer eben Gemeinde, die nicht,

entweder allein oder in Verbindung mit andern
Gemeinden,'eine Schule hat, soll innert vierzehcn
Tagen nachdem ihr dieser Beschluß bekannt ge.
macht wird, für die Schule eine geräumige Stube
anweisen und dafür sorgen, daß sie den ganzen
Winter über gehörig geheizt werde,

s. Der Erziehungsrath wird nach den bestehenden
Vorschriften einen Schulmeister ernennen, dem die
Munizipalitat ausser der Behausung wenigstens eine
Besoldung von achzig Franken für das kommende
Winterhalbjahr bis Ostern anzuweisen hat.

Z. Wenn zwey kleine Munizipalbezirke. nahe beysam-
men liegen, so können sie sich t einander zur
Errichtung einer Schule vereinige. Doch sollen
in diesem Fall nicht mehr als achzig Kinder in
die gleiche Schule aufgenommen werden.

4. Um die Kosten der Schule zu bestreiken, soll das
ausser dem elwannigcn Schulfonde und frcywllligen

Beyträgen noch nöthige Geld, zwey Drittheilc
durch cine Tell (Austage) auf alles in der Ge.
meinde liegende Grundeigenthum, und ein Drit»
theil durch alle Hausväter bezahlt werden, sie

möge» Kinder haben oder nicht.

5. Jede Munizipalität, die in ihrer Gemeinde bis
zum izten Ienner i8->l keine Schule errichtet hat,
verfällt in eine Straffe von vierzig Franken, wel.
che dem Erziehungsrath eingehändigt und zum An.
kauf von Schulbüchern verwendet werden sollen.

6. Den Erziehungsrärhcn sind die weitern Anordnun.
gen und nöthigen Modifikationen, um diesen Be.
schluß in Vollziehung zu setzen, aufgetragen, und
die Verwallungskammern und RegierungSstatthalter
sind beauftragt, ihnen dabey Hand zu bieten.

7. Wenn wegen besonderer Lokalumstände dieser Be«
schluß in einer Gemeinde gar nicht oder nicht
zu gehöriger Zeit vollzogen werden könnte, so wird
der Erziehungsrath darüber dem Minister Be.
richt erstatten.

8. Dem Minister der Künste und Wissenschaften ist
die Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen, der

in das Tagblatt der Gesetze eingerückt werden soll.
Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath.
Bericht dcr Finanzcommißion über

das Abgabe »system.
Beschluß.

z. Anordnung zur Ausführung des
Gesetzes.

Es heißt weiter nichts, als daß die Vollziehung aste

nöthigen Maßregeln und Verfügungen zu Ausführung
dieses Gesetzes treffen soll.
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